
 

b.w. 

Zugestellt durch Post.at 

Amtliche Mitteilung! 

 

 

 

    
            Ihr/dein           

Einladung zum 

Gemeindeschitag 
 

Samstag, 21. Februar 2015 

 

Forsteralm 
 

 

 

 

 

Abfahrt:                   7.30 Uhr Parkplatz Marktplatz 1  

 

Kosten: Liftkarte                  für Erwachsene                     € 21,-- 

         Jugend (16—19 Jahren)       € 15,50 

 Kinder (6 bis 15 Jahren)       € 12,50 

          

Kinder unter 6 Jahren in Begleitung einer Aufsichtsperson gehen frei. 

 

Buskosten:  € 300,-- werden auf die Teilnehmer/innen aufgeteilt,  

€ 260,-- der Buskosten trägt die Gemeinde.  

 

Anmeldungen bitte bis Mittwoch, den 18. Februar 2015 

am Gemeindeamt St. Nikola, Tel. 8155-0 oder bei Bgm. Nikolaus Prinz,  

Tel. 0664/2311850 oder 8009.  

Mindestteilnehmerzahl von 40 Personen. 

 

Alternative: Sollte aufgrund von Schneemangel ein Schifahren auf der Forsteralm 

nicht möglich sein, wird auf das Hochkar gefahren! (Abfahrt 7.00 Uhr) 

Folge 1/2015, 44. Jahrgang 

Gemeindemitteilung 

MARKTGEMEINDEAMT ST. NIKOLA   

an der Donau, POL.BEZIRK PERG, OBERÖSTERREICH         

TELEFON: 07268/8155 
TELEFAX: 07268/8155-11 
e-mail: gemeinde@st-nikola-donau.ooe.gv.at 

Homepage: www.st-nikola.at 

 

mailto:gemeinde@st-nikola-donau.ooe.gv.at
http://www.st-nikola.at/


 

b.w. 

LKW-Fahrer gesucht 
Fa. C.Seyr GmbH, Struden 15, 4381 St.Nikola, sucht LKW-Fahrer für die Zustellung von 

Getränken im Bezirk Perg, mit Führerschein B, C, sowie GWB C95 und Staplerschein. 

Entlohnung nach Vereinbarung. 

Tel. 07268 8106 

1. Teilimpfung: 
Die Impfung gegen die durch Zeckenstich übertragene Hirnhautentzündung ist ab dem 1. Le-
bensjahr möglich und besteht aus drei Teilimpfungen, wobei der Impfschutz bereits nach  
2 Teilimpfungen erreicht wird. Die 2. Teilimpfung soll nach etwa einem Monat erfolgen (1-3 
Monate).  
Anmeldungen bitte am Gemeindeamt! 
 
3. Teilimpfung 
Die 3. Teilimpfung wird  5 - 12 Monate nach der 2. Teilimpfung verabreicht.  
Wurde die 2. Teilimpfung versäumt, kann diese bis zu einem Jahr nach der  
1. Teilimpfung nachgeholt werden.  
 
Auffrischungen: 
Die 1. Auffrischung nach der Grundimmunisierung (= nach 3 Teilimpfungen) 
ist nach drei Jahren erforderlich. 
Alle weiteren Auffrischungen sind im 5-Jahres-Intervall durchzuführen.  
Dies gilt für Impflinge bis zum 60. Lebensjahr. 
Ältere Personen (ab dem 60. Lebensjahr) sind im 3-Jahres-Intervall aufzufrischen. 
Personen, die die Auffrischungsimpfung über die Gemeinde 2010 und 2012 erhalten haben,  
werden automatisch von der Gemeinde eingeladen.  
 
Die Zeckenschutzimpfung findet am Montag, den 2. März 2015, 11.30 Uhr,  
im Marktgemeindeamt St. Nikola an der Donau, statt. Anmeldung erforderlich! 

Zeckenschutzimpfung -FSME 2015 


